

 

Vorwort

Der Kindergarten „Zwergenland“ in Brilon-Madfeld ist ein städtischer Kindergarten der Stadt Brilon, gegründet im Jahr 1972. 
Die Kinder stehen im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit.
Unser Anspruch ist es, die Kinder zu fordern und zu fördern, ihnen vielfältige Anregungen und Zeit zum Ausprobieren zu geben.
Die Kinder werden aktiv am Alltagsgeschehen beteiligt und sie haben unter anderem ein Mitspracherecht an z.B. räumlichen Veränderungen. In unserer offenen Arbeit haben die Kinder die Möglichkeit, sich unter Einhaltung weniger gemeinsam erstellter Regeln, frei in den unterschiedlichsten Bereichen des Kindergartens zu bewegen. Hierbei schulen sie ihre Sinne und erweitern ihre Kompetenzen. Die  bewegungsanregende Gestaltung der Räumlichkeiten und des Außengeländes bieten gute Voraussetzungen dafür.
Wir unterstützen die Kinder entsprechend ihrer Bedürfnisse in ihren Gedanken, Ideen, Gefühlen, körperlichen und sprachlichen Ausdrucksformen.
Durch feste Strukturen, Rituale und Traditionen geben wir den Kindern Sicherheit und fördern die sozialen Erfahrungen.
Partizipation mit den Kindern/Eltern ist uns sehr wichtig, wir beziehen Sie in wichtige Alltagsfragen mit ein und treffen gemeinsam Entscheidungen.
Regelmäßige Elterngespräche und „Tür-und-Angel-Gespräche“ tragen dazu bei, jedes Kind in seiner eigenen Entwicklung zu sehen und  zu unterstützen.
Das Team sieht sich den Kindern gegenüber in einer Vorbildfunktion und nimmt sie ernst.
Die Arbeit im Team ist geprägt von gegenseitigen Absprachen, Toleranz, Kritikfähigkeit und gemeinsamer Arbeit mit den Kindern, sowie den Eltern und anderen Institutionen. 
Mit Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes (BKiSchG) wird dem Team in Sachen Kinderschutz viel Verantwortung übertragen. 

Das Schutzkonzept ist allen Beteiligten bekannt und wird neuen Mitarbeitenden vorgelegt. Die Eltern haben die Möglichkeit Einsicht in das Konzept zu bekommen. 
Das vorliegende Schutzkonzept wurde vom Team gemeinschaftlich erarbeitet und wird laufend überprüft, aktualisiert und weiterentwickelt. Es dient dem Schutz und dem Wohl der uns anvertrauten Kinder und der Mitarbeiterinnen in der Einrichtung.           
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[bookmark: _Toc216359965]Unser Leitbild

[bookmark: _Toc182502739]Das Leitbild der städtischen Kindergärten der Stadt Brilon ist die Grundlage unserer täglichen Arbeit.
Man sollte ein Kind zu dem Menschen heranwachsen lassen, der er ist und der in ihm steckt, denn die unbekannte Person in einem jeden von ihnen ist die Hoffnung der Zukunft. (Lifton, 1988, entnommen aus: Partizipation von Kindern in der Kindertagesstätte S.14)
In einem partnerschaftlichen Miteinander unterstützen und ergänzen wir die elterliche Erziehung. Bei uns erfahren die Kinder Freiheit und Grenzen im Umgang miteinander. Die Kinder lernen einander sich in ihrer Unterschiedlichkeit wahrzunehmen und sich und andere zu akzeptieren. Daher ist für uns ein wertschätzendes Miteinander, das geprägt ist von Vertrauen und Offenheit sehr wichtig.
Wir nehmen uns gegenseitig ernst und respektieren die Individualität jedes Einzelnen. Unser Angebot ist offen für alle Kinder, unabhängig von ihrem religiösen Bekenntnis, ihrer Nationalität, sozialer Herkunft und ihrem persönlichen Entwicklungsstand. In unseren Einrichtungen bieten wir einen geschützten Raum mit transparenten Regeln für ein ehrliches miteinander. [footnoteRef:1] [1:  Siehe auch Selbstverpflichtungserklärung für Kindergärten, Träger Stadt Brilon ] 














[bookmark: _Toc182502741][bookmark: _Toc216359966](1) „Kindeswohl“                                                          ist für uns eine Selbstverständlichkeit

Grundrechte-Charta Artikel 24-Art.6GG - §1631 Abs. 2 BGB - § 1 Abs.3 Nr.3 SGB VIII- § 171 StGB I Art.1 GG
§1631 Abs. 2 BGB Jedes Kind hat ein Recht auf Pflege und Erziehung unter Ausschluss von Gewalt, körperlichen Bestrafungen, seelischen Verletzungen und anderen entwürdigenden Maßnahmen. 
§ 1 Abs.3 Nr.3 SGB VIII Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe
(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.
(3) Kinder- und Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere
1.	junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen
2.	jungen Menschen ermöglichen oder erleichtern, entsprechend ihrem Alter und ihrer individuellen Fähigkeiten in allen sie betreffenden Lebensbereichen selbstbestimmt zu interagieren und damit gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilhaben zu können










[bookmark: _Toc216359967][bookmark: _GoBack]Kinderschutz                                                       bedeutet für uns u.a. auch das „Kindeswohl“ im Blick zu haben[footnoteRef:2] [2:   Siehe auch Kinderschutz Broschüre „Kinderschutz“ / „Kindeswohlgefährdung“
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„Eltern definieren Kindeswohl in aller Regel, dass ihnen das Wohl des Kindes mehr am Herzen liegt als irgendeiner anderen Person oder Institution (BVerfG, 59, 330,>376<)“
Kindeswohl ist keine beobachtbare Kategorie, sondern ein Konstrukt, welches sich aus vielfältigen Einzelwahrnehmungen ableiten lässt.
Kindeswohlgefährdung ist Ausdruck von akuten oder chronischen Krisen und Konfliktsituationen, kulturellen und gesellschaftlichen Prägungen und individuellen Kontexten (LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho Bildungsorder S.8)


[bookmark: _Toc182502737][bookmark: _Toc216359968]Unsere Haltungen und Werte                             im Kinderschutz

· Einsatz für Kinderrechte, keine Missachtung dieser Rechte darf hingenommen werden
· Achtung vor der Familie
· Kindeswohl im Blick, Beobachtung und Dokumentation gewichtiger Anhaltspunkte von Kindeswohlgefährdung
· Zweifache Bedürfnisorientierung, die Kinder stehen bei uns immer im Mittelpunkt, zum Wohl der Eltern stehen wir beratend, z.B. für Hilfs- und Unterstützungsangebote zur Erziehung, zur Verfügung
· Partizipation, wir beteiligen Eltern und Kinder in größtmöglicher Weise an allen sie betreffenden Prozessen

[bookmark: _Toc216359969]Risikoanalyse

· Die Unfallverhütungsvorschrift DGVU für Kindertageseinrichtungen gilt für bauliche Gestaltung und Ausstattungen in Kindertageseinrichtungen, soweit dies zur Verhütung von Gefahren für Leben und Gesundheit der Kinder erforderlich ist und die den Kindern bestimmungsgemäß zugänglich sind. Hier umfasst unser Qualitätsmanagement, Prozesse der Qualitätssicherung und -entwicklung. Prävention & Gesundheit[footnoteRef:3]. [3:  Siehe DGVU Vorschrift 82] 

· Verkehrssicherung, UVV, Brandschutz, Erste Hilfe, Akustik  §21 SGB VII .      Das staatliche Arbeitsschutzrecht und das autonome Recht der gesetzlichen Unfallversicherung übertragen unserem Träger die Verantwortung für die Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit. Sie tragen Sorge, dass die Räume und die Einrichtung sowie das Außengelände ordnungsgemäß angelegt und ausgestattet sind, um voraussehbare Schäden Dritter zu verhindern. Um einen wirkungsvollen betrieblichen Arbeitsschutz gewährleisten zu können, bestellen sie eine Betriebsärztin bzw. einen Betriebsarzt und eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, um die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung nach der Unfallverhütungsvorschrift DGUV-Vorschrift 2 sicherzustellen. Weiterhin ist sichergestellt, dass sich Beschäftigte und Kinder im Brandfall richtig verhalten sollen. Hierzu werden alle Beschäftigten regelmäßig in sicherheitsgerechtem Verhalten im Brandfall unterwiesen. Brandschutzhelferinnen und Brandschutzhelfer, die in ausreichender Anzahl ausgebildet werden, wissen im Notfall, welche Maßnahmen sie zur Brandbekämpfung treffen können, und sollen anderen beim Verlassen eines Gebäudes behilflich sein. Zu Fragen des Brandschutzes berät regelmäßig die örtlich zuständige Brandschutzdienststelle. Des Weiteren werden die Fachkräfte regelmäßig in Erste Hilfe- Maßnahmen geschult und gehören als ausgebildete Ersthelferinnen und Ersthelfer zu einer funktionierenden Sicherheitsorganisation.  Darüber hinaus werden regelmäßig qualifizierte Prüfungen durchgeführt. Hierzu zählen insbesondere Elektrofachkräfte für die Prüfung von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln und Sachkundige für 
die Prüfung von Spielplatzgeräten. Insbesondere die jährliche Hauptuntersuchung wird von einer sachkundigen Person durchgeführt. Diese hat aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse über Spielplatzgeräte und ist mit den entsprechenden Vorschriften bzw. Regeln der Technik (z. B. DIN-Normen) vertraut[footnoteRef:4]. [4:  Siehe auch Trägerschutzkonzept] 



· Wöchentlich findet in der Zeit von April- November eine Sichtkontrolle der Spielplätze statt, welche durch das Personal durchgeführt wird. In den Wintermonaten von Dezember - März finden diese Kontrollen im 14 tägigen Rhythmus statt.
· Lesepaten, Praktikanten, etc. müssen ein polizeiliches Führungszeugnis vorweisen. 
· Unter bestimmten Voraussetzungen/ Entwicklungsstand der Kinder dürfen sie in Absprache mit einer Fachkraft Nebenräume, Bewegungsräume, Außengelände selbständig nutzen. 
· Reinigungsmittel, etc. werden nach Vorschrift sicher und verschlossen im Putzraum aufbewahrt.
· Erste Hilfe Kästen/ Taschen werden stets auf Vollständigkeit geprüft, Material ggf. ersetzt und aufs Verfallsdatum geschaut. 
· Verletzungen werden im Verbandbuch eingetragen, Unfallanzeigen werden nach ärztlicher Vorstellung geschrieben und an den Träger Stadt Brilon weitergeleitet.
· Gefahrenquellen- oder Schäden an Gebäude-, Grundstück- und Sachausstattung werden durch regelmäßige Kontrollen erfasst und bei Schäden abgesichert und schnellstens behoben, ggf. ersetzt/ erneuert.
· Regelmäßig werden Wasserleitungen in unseren Kindergärten gespült und die Wasserqualität vom Wasserwerk überprüft.
· Die Türen zu unseren Kindergärten sind nur während der Bring- (7.15- 8.30 Uhr) und Abholzeit (12.00-12.30 Uhr/ ab 14 Uhr bis zur Schließzeit) für Eltern geöffnet. Personen, die während der Öffnungszeiten wie z.B. Mitarbeiter verschiedener Frühförderstellen, Hausmeister, Handwerker, Handelsvertreter, Raumpfleger/innen, etc. dürfen erst nach Absprache mit unseren Fachkräften und ggf. in Begleitung einer Fachkraft, unsere Einrichtungen betreten. Unbefugten ist der Zutritt zu unserem Kindergarten und Außenbereichen untersagt. Zum Schutz der kindlichen Intim- und Privatsphäre sollten Handys während des Aufenthalts im Kindergarten von Eltern, sowie allen anderen Besuchern ausgeschaltet werden. Für Übersetzungen in Elterngesprächen oder Fragen der Eltern (mit Migrationshintergrund) steht uns dieses Medium zur Verfügung.
· Den Eltern/ Erziehungsberechtigten ist es gestattet, den Eingangsbereich, Flur und Garderoben selbständig zu betreten. Gruppenräume, Nebenräume, Nasszellen dürfen nur in Absprache mit dem Fachpersonal betreten werden. Besondere Aufmerksamkeit unterliegt dem Schlaf- und Wickelbereich.
· Im Zwergenland 1 ist während der gesamten Ruhephase ein Teammitglied anwesend.                                                                                                                                               Im Zwergenland 2 begleitet ein Teammitglied die Kinder für ca. 30 Minuten. Danach liegt die Aufstehphase in Eigenverantwortung bei den Kindern, wobei ein Teammitglied immer in der Nähe ist und im Notfall eingreifen kann.

· In unserem Bewegungskindergarten darf die Angst vor Unfällen auf keinen Fall zum Anlass genommen werden das Bewegungsbedürfnis der Kinder einzuschränken. Sicherheit und Risiko schließen sich nicht aus. Mit wachsender Selbständigkeit suchen Kinder neue Herausforderungen und gehen auch riskante Situationen ein. Unterstützt werden sie hierbei von geduldigen und Mut machenden Fachkräften, die nur eingreifen, wenn Gefahr droht.
· Überall dort, wo Personen Verantwortung von Schutzbefohlenen übernehmen kann es zu Fehlverhalten, Grenzverletzungen und Übergriffen kommen, sei es aus Überforderung, Willkür oder Strategie. Übergriffe und grenzverletzendes Verhalten von Fachkräften sind nicht nur Ausdruck einer respektlosen Haltung, sondern müssen immer als Machtmissbrauch angesehen werden, die bei den Kindern traumatisierende Wirkung haben können. Hierbei wird sich bewusst über Grundsätze unserer Institution und unseren fachlichen Standards (z.B. Leitgedanke, pädagogisches Konzept, Dienstanweisungen, Verhaltenskodex) hinweggesetzt. Übergriffige Verhaltensweisen können sehr unterschiedlich gestaltet sein, werden persönlich und im Team reflektiert und wertschätzende Handlungsalternativen erarbeitet, siehe auch: Leitfaden nach Fehlverhalten. Körperliche, sowie sexuelle Übergriffe müssen/ werden umgehend dem Jugendamt gemeldet. 
 
Uns Fachkräften ist bewusst, dass Kinder und Jugendliche gewaltfreie, wertschätzende pädagogische Beziehungen für ihr Wohlbefinden, für Neugier und Lernbereitschaft, für die Entfaltung ihrer Potentiale und generell für die Entwicklung einer stabilen, selbstbewussten und sozial gut verankerten Persönlichkeit brauchen. Umgekehrt ist uns ebenso bewusst, dass negative Erfahrungen nachweislich die Leistung und den Lernerfolg behindern. Diese können Folgen haben, die sich im gesamten beruflichen und persönlichen Werdegang der Kinder auswirken.









[bookmark: _Toc216359970]Verhaltenskodex  

Wir als Fachkräfte haben uns, bei unserer EINSTELLUNG,                                                           diesem Verhaltenskodex im Team verpflichtet.

1. Ich verpflichte mich, Kinder vor jeder Art (körperlicher, seelischer und sexualisierter) Gewalt zu schützen. Ich achte dabei auch auf Anzeichen von Vernachlässigung.

2. Ich nehme die Intimsphäre, das Schamgefühl und die individuellen Grenzempfindungen der mir anvertrauten Kinder wahr und ernst.   

3. Ich respektiere den Willen und die Entscheidungsfreiheit aller Kinder und Mitarbeitenden und trete ihnen mit Wertschätzung und Respekt gegenüber.

4. Gemeinsam mit anderen unterstütze ich Mädchen und Jungen in ihrer Entwicklung und biete ihnen Möglichkeiten, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und die Fähigkeit zur Selbstbestimmung zu entfalten. Dazu gehört das Recht der Kinder auf einen Umgang mit Sexualität, das Recht auf Teilhabe und Mitbestimmung, sowie das Recht auf Beschwerde.

5. Mit der mir übertragenen Verantwortung gehe ich sorgsam um. Ich weiß um das asymmetrische Machtverhältnis zwischen Fachkräften und Kindern. Insbesondere missbrauche ich meine Rolle als Mitarbeitende nicht für sexuelle Kontakte zu mir anvertrauten Menschen.

6. Ich verzichte auf verbales und nonverbales, abwertendes und ausgrenzendes Verhalten und beziehe gegen gewalttätiges, diskriminierendes, rassistisches und sexistisches Verhalten aktiv Stellung.

7. Ich ermutige Kinder dazu, sich vertrauensvoll an Mitarbeitende oder Eltern zu wenden und ihnen Dinge zu erzählen, die sie bedrücken. Vor allem auch in Situationen, in denen sie sich bedrängt fühlen.

8. Wir werden uns gegenseitig und im Team auf Situationen ansprechen, die mit diesem Verhaltenskodex nicht im Einklang stehen, um ein offenes Klima in der Gruppe oder im Team zu schaffen und zu erhalten.




[bookmark: _Toc123648000][bookmark: _Toc216359971]Verhaltensregeln

Diese Grundhaltung setzt klare Verhaltensregeln, ein fachlich angemessenes Nähe-Distanz-Verhältnis, ein achtsamer und respektvoller Umgang und eine offene Kommunikationskultur nicht nur gegenüber den in der Einrichtung betreuten Kindern, sondern gegenüber allen Kommunikationspartnern in der Einrichtung. Sie verpflichtet alle in der Einrichtung verkehrenden Erwachsenen aufmerksam hinzuschauen und präventiv, engagiert und mutig gegen jede Form sexualisierter Gewalt aktiv zu werden. 

Präventiv gelten für alle Erwachsenen im Kindergarten Madfeld folgende 
Verhaltensregeln: 

· Mitarbeitende und Eltern nehmen diffuse Gefühle und Ängste der Kinder wahr und ernst. Sie beobachten, reflektieren und überprüfen diese, bis sie eingeordnet oder aufgelöst werden können;
· Mitarbeitende begeben sich auf Augenhöhe mit den Kindern, sprechen in situationsentsprechender Tonlage, wertschätzend und vorurteilsbewusst. Dabei werden die Kinder mit ihren Sorgen, Nöten und Gefühlen bewusst wahrgenommen;
· Transparenz und Informationsfluss unter Mitarbeitenden, Eltern gegenüber Vorgesetzten/dem Träger und der Kindergartenleitung ist gewährleistet; 
· die fachlichen Standards (wir haben mit dem Ist- Zustand der Qualitätsentwicklung in der Einrichtung begonnen) sind für alle Mitarbeitenden des Kindergartens verbindlich. Abweichungen sind nur nach Absprache im Team und mit der Kindergartenleitung und mit der Bewilligung des Trägers möglich;
· betreuen Mitarbeitende ein einzelnes Kind, geschieht dies immer in Absprache mit weiteren Mitarbeitenden. Die Tür im Betreuungsraum bleibt einen Spalt offen, zum Schutz der Kinder und Erwachsenen und um eine dritte Person jederzeit einen Einblick in die Betreuungssituation zu gewährleisten;
· der Zutritt zu allen Kindergartenräumen ist jederzeit gewährleistet;
· die Eingangstür der Einrichtung wird abgeschlossen, um den Schutz, der in den unbeobachteten Räumen, z.B. Spielraum, spielenden Kindern vom Zutritt fremder Personen, z.B. der Hausmeister der Stadt, Vertreter etc., zu gewährleisten; Diese Personen werden nach Möglichkeit von Mitarbeitenden begleitet;
· das Filmen und Fotografieren der Kinder in der Einrichtung ist nur im Rahmen der Bildungsdokumentation und mit einer schriftlichen Einverständniserklärung der Eltern gestattet, ebenso für das Verwenden von Fotos für die Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Homepage der Einrichtung, Pressemitteilungen, Geburtstagskalender, etc.). Bei Kindergartenveranstaltungen werden bestimmte Personen mit dem Fotografieren beauftragt; die Erziehungsberechtigten werden darüber informiert; Eltern und Besucher einer Kindergartenveranstaltung dürfen nicht fotografieren/filmen;



· beteiligen sich die Eltern an der Durchführung von Kindergartenveranstaltungen, müssen wir noch eine geeignete Selbstverpflichtungserklärung gemeinsam mit dem Elternrat erarbeiten (bis September 2025);
· in der Einrichtung wird eine offene Kommunikation gepflegt, die alle in der Einrichtung verkehrende Personen berechtigt und verpflichtet Alltagssituationen zu hinterfragen; 
· die Mitarbeitenden, sprechen nicht als Privatpersonen über berufliche, den Kindergarten betreffende Angelegenheiten;
· alle Mitarbeitende und der Träger des Kindergartens übernehmen die Zuständigkeiten der Kontrolle über die Einhaltung der Verhaltensregeln






[bookmark: _Toc123648001]Gestaltung von Nähe und Distanz 
Alle in unserer Einrichtung verkehrenden Personen sollen auf eine transparente, sensible zugewandte und fachlich fundierte Gestaltung von Nähe und Distanz achten.

· jedes Kind und jeder Erwachsene haben eine eigene persönliche Grenze von Nähe und Distanz, diese werden akzeptiert und eingehalten;
· die Verantwortung zwischen Nähe und Distanz liegt immer bei den Erwachsenen. Sie halten auch dann die nötige Distanz ein, wenn die Impulse von den Kindern ausgehen;
· die Mitarbeitenden und Eltern lassen so viel Nähe zu wie das Kind sie einfordert und die Erwachsenen vertreten können; alle in der Einrichtung kommunizierenden Erwachsenen treten ihrem Gesprächspartner nicht zu nahe und akzeptieren den Wunsch nach Distanz;
· äußert eine Mitarbeiterin gegenüber den Eltern den Wunsch gesiezt zu werden, ist dieser von den Eltern einzuhalten;
· während der Pausenzeit ist der Zutritt in den Pausenraum untersagt. Eine Ruhephase für Mitarbeitende ist gesetzlich festgelegt und wichtig um danach ausgeglichen auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen zu können. 









[bookmark: _Toc123648002]

Angemessenheiten von Körperkontakten
· ein Körperkontakt wird nur in den Situationen, die körperliche Hilfestellungen erfordern, z.B. Wickelsituation, Ruhephase, beim Umkleiden und Trösten, zugelassen;
· die Wickelsituation wird generell vom Stammpersonal/Bezugserzieher durchgeführt, nach Möglichkeit bestimmt das Kind von wem es gewickelt wird; weitere Mitarbeitende werden über den Wickelbedarf informiert; das Eincremen  im Intimbereich gehört zum Wickeln. Ein Kind wird nur nach Bedarf und Absprache mit den Eltern eingecremt; ein Toilettengang wird nur begleitet, wenn ein Kind sich in der „sauber werden Phase“ befindet oder ausdrücklich die Hilfe der Erzieher einfordert; die Eltern sind darüber informiert; die Kinder informieren Erzieher, wenn sie zur Toilette gehen; unbefugten Personen, z.B. Besucher, nicht betroffenen Eltern etc., ist der Zutritt in ein/e Wickelraum/Toilette, während des Wickelns/Toilettengangs nicht gestattet; 
· die Schlafsituation im Kindergarten wird individuell, an die Bedürfnisse der Kinder angepasst. Jedes Kind hat seinen eigenen Schlafplatz; Erzieher begleiten das Einschlafen der Kinder mit einem festen Ritual (mit dem Hören einer Geschichte), die Tür zum Schlafraum ist geöffnet; alle sich im Kindergarten befindenden Mitarbeitenden sind informiert; 
· die  Ruhephase für nicht schlafende Kinder ist beendet, wenn die Geschichte zu Ende ist;
· bei Wasserspielen im Sommer behalten die Kinder ihre Kleidung an, können  Barfuß spielen; im Kindergarten wird nicht gebadet, geduscht wird nur in äußersten ,,Notfällen“, z.B. ein Kind hat starken Durchfall ;
· wir weisen Eltern und pädagogisches Personal darauf hin, dass ihre Kleidung nicht angemessen ist (z.B. schlecht sitzende Hosen, das beim Hinknien das Gesäß zu sehen ist) ˃ gleiches gilt für die Kinder der Einrichtung (Info an die Eltern);

· die Sonnencreme tragen die Eltern den Kindern morgens zu Hause vor dem Kindergarten auf. Übermittag bleibende Kinder werden nach Bedarf und Absprache mit den Eltern nachmittags nachgecremt;
· Aufklärung im Kindergarten und Gestattung von ,,Doktorspielen“[footnoteRef:5]  [5:  siehe Konzept Madfeld: Nähe und Distanz (Seite 16)] 

· die Bedürfnisse der Kinder nach Körperkontakt, wie Anlehnen, auf dem Schoß sitzen wollen, in den Arm genommen werden, trösten etc., werden von den  Mitarbeitenden wahr und ernst genommen, weil diese für eine natürliche und gesunde Persönlichkeitsentwicklung wichtig sind. Dabei soll grundsätzlich die Initiative vom Kind ausgehen;
· Anlehnungsbedürftige Kinder bekommen so viel Zuwendung wie pädagogisch vertretbar;
· Mitarbeitende und Eltern nehmen sich selbst wahr und teilen den Kindern ehrlich mit, wenn die persönlichen Grenzen beim Körperkontakt überschritten sind;
· alle Handlungen mit sexuellem Charakter, z. B. berühren der Kinder im Genitalbereich, Küssen, ebenso sexualisierte Sprache, ist allen in der Einrichtung verkehrenden Erwachsenen untersagt

[bookmark: _Toc216359972]Wir bauen Nachteile ab

§ 1 Abs.3 SGB VIII KINDERRECHTE sind grundlegende Rechte, die allen Kindern zustehen, unabhängig etwa von Hautfarbe, Geschlecht, Religion oder Herkunft. Sie basieren auf internationalen Übereinkommen wie der UN-Kinderrechtskonvention und umfassen vier Grundprinzipien:
• Das Recht auf Gleichbehandlung (Art. 2 Abs. 1) Alle Artikel der UN-     	KRK gelten für jedes Kind der Welt. Kein Kind darf benachteiligt werden                                                                              • Vorrang des Kindeswohls (Art. 3 Abs. 1) Alle zu treffenden 	Entscheidungen, die sich auf Kinder auswirken können, müssen das 	Wohl des Kindes vorrangig berücksichtigen. Der Schutz von Kindern 	und die Förderung ihrer Entwicklung sind auch öffentliche Aufgabe.                                                                                                                                   • Das Recht auf Leben und persönliche Entwicklung (Art. 6) Der Artikel 	verpflichtet die Staaten in „größtmöglichem Umfang“ die Entwicklung 	der Kinder zu sichern.                           • Achtung vor der Meinung und dem Willen des Kindes (Art. 12)
Die Kinder werden als Personen ernst genommen und respektiert. Wenn wir als Fachkräfte eine für das Kind betreffende Entscheidung treffen, müssen die Kinder ihrem Alter und ihrer Reife gemäß einbezogen werden. Sie dürfen erwarten, dass man sie anhört und ernst nimmt. Dies bedeutet, dass wir Fachkräfte einen Teil unserer Macht an die Kinder abgeben müssen, wenn die Umsetzung von Partizipationsprojekten innerhalb der Kindertagesbetreuung gelingen soll. Als Fachkräfte erklären wir die Rechte der Kinder und wie z.B. mit diesen bei Regelverstößen umgegangen werden soll. Aus diesen Grundprinzipien ergeben sich viele Einzelrechte für Kinder. Das bedeutet: Kinder sind heute nicht mehr nur als ein „Objekt des Schutzes und der Fürsorge“ anzusehen. Kinder haben ein Recht darauf, ihre Rechte zu kennen und auch die Umsetzung dieser in der Praxis zu erleben, z.B. durch unsere Medienvielfalt, wie Bilderbücher, Kamishibai oder z.B. durch „Vielfalt in der Kita “ eine Methodensammlung (7 Module) vom Deutschen Kinderhilfswerk zur Unterstützung bei der Auseinandersetzung und Vermittlung von Kinderrechten. Dazu wird ebenfalls jährlich ein Elternabend zum Thema Kinderrechte angeboten. So werden die Kinder, wenn sie ihre Rechte kennen, grundlegend besser vor Gefahren geschützt und an den für sie betreffenden Entscheidungen beteiligt.   

[bookmark: _Toc216359973]Umgang mit Recht auf Beschwerde[footnoteRef:6] [6:  Siehe auch Trägerschutzkonzept: Beschwerdemanagement und Anlage] 

[bookmark: _Toc192062101]
[bookmark: _Toc216359974]Sexualpädagogisches Konzept 
In der Praxis sind in jeder Kindertageseinrichtung körperbezogene und gefühlsbezogene Erfahrungen im Rahmen der kindlichen Entwicklung zu beobachten. Dazu gehören unter anderem das Ausprobieren unterschiedlicher Kinderfreundschaften, Gefühle von Scham und konkrete Fragen zur Sexualität. Doch auch Selbstbefriedigung, körperliche/sexuelle Rollenspiele und Körpererkundungsspiele sind Teil der psychosexuellen Entwicklung von Kindern. Gekoppelt ist dies an unterschiedliche Gefühle wie Liebe, Geborgenheit, Angst, Schuldgefühle, Zärtlichkeit, Trotz und Lust, gemischt mit den ambivalenten Gefühlen der Frustration, des Neides und der Verlassenheit (vgl. Kägi et al. 2013: 8). Hierbei wird deutlich, dass die kindlichen körperlichen/sexuellen Erfahrungswelten immer ein ganzheitliches Erleben darstellen. Diese Spiele dienen zum Kennenlernen des eigenen Körpers, nicht zur sexuellen Erregung.  Kinder sammeln Erfahrungen, die stets eng mit der gesamten körperlichen und seelischen Entwicklung verbunden sind. Ihre Erfahrungswelten beziehen sich somit nur zu einem geringen Teil auf den sexuellen Bereich. Da die beschriebenen kindlichen Erfahrungen immer mit ihrer körperlichen Entwicklung einhergehen, ist es wichtig, die einzelnen Entwicklungsschritte zu kennen und die Geschlechtsmerkmale von Mädchen und Jungen beim richtigen Namen zu nennen. Erst dieses Wissen ermöglicht eine Beurteilung, wo die Grenze zwischen körperlichen/sexuellen Aktivitäten und körperlichen/sexuellen Übergriffen unter Kindern verläuft. 
Die Eltern werden über die sexualpädagogische Haltung unserer Einrichtungen informiert und können Fragen und Sorgen in Entwicklungsgesprächen oder Elternabenden ansprechen. Ziel ist Transparenz und gemeinsame Verantwortung für den Schutz und die gesunde Entwicklung der Kinder.
 
„Körpererkundungsspiele“ sind entwicklungstypische, nicht sexualisierte Kinderspiele. Sie werden unter Kinder gleichen Alters oder gleichen Entwicklungsstandes mit maximal zwei Jahren Altersunterschied gespielt. Mädchen und Jungen betrachten und berühren sich gegenseitig. Es sind gleichberechtigte und gegenseitige Spiele. Die Initiative geht dabei nicht nur von einem Kind aus. Kein Kind ordnet sich dem anderen unter. Sie finden eher unter Freundinnen und Freunden statt. Unsere Fachkräfte bestimmen mit den Kindern eindeutige Regeln, die für Körpererkundungsspiele gelten, damit die Mädchen und Jungen ihre eigenen persönlichen Grenzen vertreten und die anderer Kinder wahrnehmen und achten zu können: 
· Jedes Mädchen/ jeder Junge bestimmt selbst, mit wem sie/er z.B. Körpererkundung-    oder ähnliches spielen will.
· Niemand entkleidet sich ganz/ wird ganz entkleidet zum Schutz vor Voyeurismus
· Mädchen und Jungen streicheln und untersuchen einander nur so viel, wie es für sie selber und die anderen Kinder schön ist.
· Niemand steckt einem Kind etwas in den Po, in die Vulva (Scheide), in den Penis, in die Nase, in den Mund oder ins Ohr.
· Größere Kinder und Erwachsene haben bei den Körpererkundungsspielen nichts zu suchen
· Halt Stopp-Regel beachten!
· Hilfe holen ist kein Petzen!
Missachten Mädchen und Jungen die ihnen bekannten Regeln für Körpererkundungsspiele, so ist dieses Verhalten als übergriffig zu bewerten und soll sofort beendet und mit einer Fachkraft, evtl. auch im Team reflektiert werden. 
Rückzugsräume sind wichtig für die Privatsphäre und selbstbestimmtes Spiel. Wenn jedoch keine Aufsicht gewährleistet werden kann, dürfen Kinder dort nicht unbekleidet spielen.
Dies gilt ebenso in Zonen mit deutlich geringerer Intimität. (z.B.  vom Außengelände einsehbar sind) 
Beim Umgang mit masturbierenden Kindern sind Feingefühl und klare Grenzsetzung gefordert. Einerseits sollte dem Kind vermittelt werden, das es nichts Verbotenes oder Schädliches ist, andererseits sollte dem Kind vermittelt werden, dass es bei anderen Menschen befremden auslösen kann und Schamgrenzen verletzt. Die Fachkräfte sollten das Kind ansprechen und ihm deutlich machen, dass es zu diesem Zweck- ähnlich wie bei anderen intimen Verrichtungen einen vor den Blicken anderer Menschen abgeschirmten Ort aufsuchen soll auch zu seinem eigenen Schutz.












[bookmark: _Toc216359975]Gesundheitsförderliches Lebensumfeld

§ 45 SGB VIII Alle Kinder haben ein Recht darauf, gesund aufzuwachsen. Die aktuellen Ergebnisse des Kinder- und Jugendsurveys zeigen, dass dies bei den meisten Kindern auch der Fall ist. Allerdings sind Kinder aus sozial benachteiligten Familien von deutlich höheren Gesundheitsrisiken betroffen als der Durchschnitt. Eltern in schwierigen Lebenssituationen brauchen daher mit Blick auf die gesundheitliche Entwicklung ihrer Kinder Hilfe und Unterstützung. Gesundheitsförderung und -vorsorge werden deshalb stärker in das direkte Lebensumfeld der Kinder in unserer Einrichtung eingebunden[footnoteRef:7]. Dies geschieht z.B.in unserer Einrichtung durch regelmäßige Zahnarztbesuche, der Untersuchung von 4-jährigen im Hinblick auf den Entwicklungsstand, um evtl. zusätzliche Fördermaßnahmen vor der Einschulung in Erwägung zu ziehen.  [7:  Siehe auch Trägerschutzkonzept] 

Im Zwergenland 1 arbeiten wir mit den Gefühlskarten und den dazugehörigen Geschichten des kleinen Monsters „Eddie“, der den Kindern zeigt, welche Gefühle sie täglich begleiten. 
Im Zwergenland 2 arbeiten wir mit der Kindergartenbox - „Entdecken, schauen, fühlen“. Dieses Material unterstützt uns dabei, kindgerecht über Körperwahrnehmung, Gefühle, Unterschiede und Grenzen zu sprechen. Die Inhalte der Box ermöglichen einen spielerischen Zugang zum Thema der frühkindlichen Sexualerziehung und fördern die Selbstwahrnehmung und Ausdrucksfähigkeit der Kinder. 
Seit 2024 ist das Projekt „affenstill“ ein fester Bestandteil unserer Arbeit. Das Projekt umfasst 10 Einheiten, in denen unsere Vorschulkinder intensiv mit dem Thema Achtsamkeit umgehen lernen. Durch „affenstill“ stärken wir mit ganz viel Freude und Leichtigkeit das Bewusstsein bei Kindern für sich selbst, für das Miteinander und für die Umwelt. Wir geben den Kindern nach jeder Einheit Impulse mit, um die Übungen auch zu Hause auszuprobieren.
Uns liegt die Resilienz der Kinder, also die Widerstandskraft der Seele gegen den Stress, sehr am Herzen. Unser Werkzeug  dafür ist die Achtsamkeit, ein wichtiger Baustein der Resilienz.
Dazu erhalten Eltern schriftliche Informationen, ein Set von Spiel- und Gesprächsanregungen für den Einsatz zu Hause. Die ausgebildeten Fachkräfte stellen mindestens einmal im Jahr die Themen Sexualpädagogik und „affenstill“ im Elternabend vor und stehen jederzeit für Fragen zur Verfügung.

[bookmark: _Toc182502743][bookmark: _Hlk201303202][bookmark: _Toc216359976]Meldepflicht nach § 47 SGB VIII[footnoteRef:8]  [8:  Siehe auch Trägerschutzkonzept] 


Meldepflicht nach § 47 SGB VIII verpflichtet Träger von erlaubnispflichtigen Einrichtungen gemäß § 45 SGB VIII, der zuständigen Behörde Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu beeinträchtigen, unverzüglich anzuzeigen. Allgemein handelt es sich um nicht alltägliche, akute Ereignisse oder über einen gewissen Zeitraum anhaltende Entwicklungen in einer Einrichtung, die sich in erheblichem Maße auf das Wohl von Kindern und Jugendlichen auswirken bzw. auswirken können. Nach Wiesner (5. Auflage 2015), SGB. Die Einschätzung und Bewertung meldepflichtiger Ereignisse und Entwicklungen muss gemeinsam mit allen Beteiligten im Kontext einer auf den 
Kindesschutz ausgerichteten Grundhaltung getroffen werden. Dies ermöglicht frühzeitig, auf negative Entwicklungen in der Einrichtung zu reagieren und den Einrichtungsträger in der Abwendung von möglichen Beeinträchtigungen beratend zu unterstützen. In diesen Situationen bedarf es der gemeinsamen Reflexion zu den bestehenden konzeptionellen, strukturellen, wirtschaftlichen, und räumlichen sowie personellen Rahmenbedingungen.

Beispiele für meldepflichtige Ereignisse
· Kind entfernt sich von der Gruppe (Kontakt zur Verkehrswacht, um die       Eigenverantwortlichkeit von Eltern und Personal zu klären und stärken)
· Unfälle mit Personenschaden

Gefährdungen oder Schädigungen durch das Handeln Anderer innerhalb und außerhalb der Einrichtung wie:
· Unangemessenes (Erziehungs-)Verhalten von Mitarbeitenden und Erziehungsberechtigten
· Sexuelle Gewalt
· Körperliche Übergriffe/Gewalttätigkeiten gegen zu Betreuende 
· Entwürdigende Handlungen, Mobbing, Stalking
· Unfälle mit Personenschaden
· Körperliche Übergriffe/Gewalttätigkeiten gegenüber Mitarbeitenden


Beeinträchtigungen durch katastrophenähnliche Ereignisse wie:
· Feuer, Explosionen, Sturmschäden oder Hochwasser mit massiver Beeinträchtigung von Gebäuden
· Krankheiten mit hohem Infektionsrisiko (Diese sind zudem unverzüglich dem örtlich zuständigen Gesundheitsamt zu melden.)
· Mängelfeststellung oder Auflagen anderer Aufsichtsbehörden (z. B. durch Bauamt, Gesundheitsamt, Brandschutz)
· Mängel in Sauberkeits- und Ordnungsstrukturen, die in der Folge eine Beeinträchtigung oder Gefährdung mit sich bringen
· Beschwerdevorgänge gegen die Einrichtung
· Umfangreiche Baumaßnahmen, die die Nutzung anderer Räumlichkeiten erfordern

Beispiele für meldepflichtige Entwicklungen
Entwicklungen, die im Zusammenhang mit strukturellen und personellen Rahmenbedingungen in der Einrichtung oder mit dem Umfeld stehen
· Entwicklungen, die absehbar den Bestand der Einrichtung gefährden, z. B. erhebliche personelle Ausfälle im Betreuungsdienst
· Konflikte im Team, mit Nachbarn, mit Institutionen usw.
· Anzeichen dafür, dass die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Einrichtung nicht mehr erfüllt werden, z.B. anhaltende Unterbelegung
· Wiederholte Mobbingvorfälle / Mobbingvorwürfe
· Gravierende oder sich wiederholende Beschwerden über die Einrichtung 


Bei der Stadt Brilon ist die Vereinbarung, dass die Meldung an die zuständige Fachkraft (der Name ist allen Mitarbeitern bekannt) geht. Jeder Mitarbeiter ist in der Einrichtung darüber informiert, dass er, wenn Leitung und stellvertretende Leitung nicht anwesend sind, selbständig die Meldung vornimmt.

[bookmark: _Hlk211499863]Handlungsmodell bei Problemen und Konflikten                                                           im § 47 SGB VIII (siehe Anhang)

[bookmark: _Hlk215818390]

[bookmark: _Toc216359977]§48 SGB VIII Tätigkeitsuntersagung 
[bookmark: _Hlk216358163][bookmark: _Toc216359978]§48 SGB VIII Das Jugendhilfe-Behörde kann Personen, die in der Kinder- und Jugendhilfe arbeiten (LeiterInnen und MitarbeiterInnen), von der Tätigkeit ausschließen, wenn Tatsachen die Annahmen rechtfertigen, dass sie für ihre Aufgaben ungeeignet sind (z.B. bei mangelnder Eignung oder Verdacht auf Missbrauch), um Kinder zu schützen.
Gute pädagogische Beziehungen bilden die Grundlage dafür, dass Leben, Lernen und demokratische Sozialisation gelingen. Mit den zehn ethischen Leitlinien der Reckahner Reflexionen soll die wechselseitige Achtung und Würde aller Mitglieder pädagogischer Einrichtungen gestärkt werden.
Unsere Fachkräfte gehen mit Fehlverhalten und Gewalt um, indem sie eine Kultur des Hinsehens und der offenen Ansprache etablieren. Ein wertschätzendes Miteinander und die Bereitschaft zur gemeinsamen Reflexion. Ein achtsamer und partizipativer Führungsstil, sowie selbstverständliche Solidarität, einer Kollegin oder einem Kollegen bei Schwierigkeiten beizustehen und im Falle (drohender) Überforderung zu entlasten (Codewort). Schwierige bzw. unklare Situationen anzusprechen und heikle Themen zu enttabuisieren, sind uns neben einer kollegialen Haltung im Alltag wichtig. Regelmäßige Fall-bzw.  Teamgespräche, ggf. mit einer Fachberatung finden dazu regelmäßig statt. 














[bookmark: _Toc216359979]Teilhabegesetz

[bookmark: _Hlk211499709][bookmark: _Toc182502744]§131 SGB IX Rahmenvertrag nach § 131 SGB IX Nordrhein-Westfalen, Leistungen für Kinder und Jugendliche (Teilhabegesetz)[footnoteRef:9] [9:  Siehe auch Trägerschutzkonzept] 


Auszug:  Heilpädagogische Leistungen in Tageseinrichtungen für Kinder, Ziel der Heilpädagogischen Leistungen soll die Selbständigkeit der Kinder mit (drohender) Behinderung erhöhen und ihre Gemeinschaftsfähigkeit und Entwicklung fördern.
Hierzu gehören u.a.
· Sicherstellung der ganzheitlichen Förderung
· Abwendung oder Milderung der (drohenden) Behinderung
· Erhalt und Stabilisierung der vorhandenen Fähigkeiten
· Förderung einer weitgehenden Unabhängigkeit von Unterstützung
· Entwicklung des Kindes und Entfaltung seiner Persönlichkeit, auch durch Partizipation

Dies soll handlungs- und alltagsorientiert, also eingebettet in die Lebenswelt des Kindes erfolgen. Zu den Leistungsberechtigten gehören noch nicht eingeschulte Kinder. Stand 06.03.2024 
Unsere Einrichtungsleiterin kann Sie gerne beraten bezgl. der Anträge auf Frühförderung, Integrationsfachkraft etc. .



[bookmark: _Toc216359980]Fürsorge Kindeswohl[footnoteRef:10]                                        [10:  Siehe auch Trägerschutzkonzept] 






[bookmark: _Toc216359981]Notfallplan

[bookmark: _Toc123648018][bookmark: _Hlk116548719][bookmark: _Hlk116549283]Handlungsplan bei verbalen oder körperlich-sexuellen Grenzverletzungen zwischen den in der Einrichtung verkehrenden Kindern und Erwachsenen

Schritt 1                                                                                                                                                                          Aktiv werden und gleichzeitig Ruhe bewahren!
· „dazwischen gehen“ und Grenzverletzung unterbinden
· Grenzverletzung und Übergriff deutlich benennen und stoppen, das Opfer betreuen

Schritt 2                                                                                                                                                                     Situation sofort klären und Stellung gegen diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches Verhalten beziehen!

Schritt 3                                                                                                                                                                                   Den Vorfall der Leitung melden 
· ob Aufarbeitung des Vorfalles im Einzelgespräch 
· Oder in der Gesamt- oder Teilgruppe notwendig ist;
  ˃ über Konsequenzen/Ursachen für das Fehlverhalten zu beraten;
      ˃ bei Bedarf externe Beratung, Präventionsfachkraft 

Jugendamt Hochsauerlandkreis – Kinderschutz                                                                                   Steinstraße 27                                                                                                                                                                                                                                                        59872 Meschede
Frau Geck                                                                                                                                      Telefon: 0291 / 94-2820                                                                                                                      E-Mail: Anna.Geck@hochsauerlandkreis.de    
Frau Schlüter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Telefon: 0291 / 94-2821                                                                                                                                                                                                                                  E-Mail: Mirjam.Schlueter@hochsauerlandkreis.de

Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen NRW                                                                Telefon: 0221 478-40800

Schritt 4                                                                                                                                                                                               Die Eltern der betroffenen Kinder über den Vorfall informieren, zur Unterstützung den Eltern eine Kontaktaufnahme zur Fachberatungsstelle empfehlen. Zum Beispiel:

Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche                                                                      Gartenstr.33                                                                                                                                                                59929 Brilon
Telefon: 02961/2489                                                                                                                                                    E-Mail: eb-brilon@caritas-meschede.de


Schritt 5                                                                                                                                         Präventionsarbeit verstärken
· mit der Kindergruppe, den Eltern und im Team die Umgangsregeln/Verhaltenskodex überprüfen und gemeinsam weiterentwickeln
· Beschwerdewege transparent und verständlich machen

















[bookmark: _Toc216359982]Kooperationspartner

Unsere Einrichtung arbeitet mit folgenden Fachdiensten und Institutionen zusammen.
DRK

TUS                 Madfeld

Arbeitskreise            mit anderen                Kitas
Kreissportbund  (KSB)
LWL                 Kinder- und Jugend- psychiatrie

Bibliothek Brilon

Träger 

Beratungs- stelle für Familien

Fachberatung HSK 
Frühförderung Caritas


[image: ]Feuerwehr                 Madfeld

	Sozial- pädagogische Familienhilfe der Caritas
Bezirks- verkehrswacht Brilon  
Polizei
Kinderärzte
Fachschulen für Sozialpädagogik
Logopäden 
Jugendamt HSK
Ergotherapeuten  
Gesundheitsamt HSK 
Förder- und Grundschulen
Zahnärzte
Autismus- zentrum  Brilon













	

[bookmark: _Toc216359983]Anhänge

[bookmark: _Hlk211347171][bookmark: _Toc216359984]Handlungsmodell bei Problemen und Konflikten                               nach § 47 SGB VIII

	Wer hat ein Problem?
	Mit wem?
Spricht mit:
	Hinzugezogen wird:

	Eltern
	Erzieher
	Bezugserzieher ˃ Tandemerzieher ˃ Leitung  ˃ Träger  ˃ Fachberatung HSK

	Eltern
	Bezugserzieher
	Tandemerzieher ˃ Leitung  ˃ Träger  ˃ Fachberatung HSK

	Eltern
	Tandemerzieher
	Bezugserzieher  ˃ Leitung  ˃ Träger  ˃ Fachberatung HSK

	Erzieher
	Eltern
	Bezugserzieher ˃ Tandemerzieher ˃ Leitung  ˃ Träger  ˃ Fachberatung HSK

	Bezugserzieher
	Eltern
	Tandemerzieher ˃ Leitung  ˃ Träger  ˃ Fachberatung HSK

	Tandemerzieher
	Eltern
	Bezugserzieher  ˃ Leitung  ˃ Träger  ˃ Fachberatung HSK

	Eltern
	Eltern
	Elternrat ˃ Fachkräfte ˃ Leitung

	Eltern
	Leitung
	Fachberatung HSK  ˃ Träger 

	Erzieher
	Erzieher
	Vertrauenskollege ˃ Leitung ˃ Fachberatung HSK ˃ Träger

	Erzieher/ Team/
Elternrat
	Leitung
	Teambesprechung ˃ Träger ˃ Supervision

	Leitung
	Erzieher/Team
	Teambesprechung ˃ Träger ˃ Supervision 

	Leitung
	Eltern
	Bezugserzieher ˃ Team ˃ Träger 

	Leitung/ Team 
	Stadt Brilon 
	LWL








[bookmark: _Toc216359985]Aktenführung und Aufbewahrung
Folgende Unterlagen werden entsprechend ihrer Relevanz und gesetzlichen Vorhaben aufbewahrt. Nach Ablauf der jeweiligen Fristen werden die Unterlagen gelöscht, um Datenschutz und Ordnung zu gewährleisten Die Dokumentation erfolgt stets so, dass sie nachvollziehbar ist und den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Im Kindergarten werden aufbewahrt:
· die Betriebserlaubnisse
· pädagogisches Konzept 
· Konzept zum Schutz vor Gewalt (Schutzkonzept)
· aktuelle Dienstpläne
· Betreuungsverträge
· Anwesenheitslisten bzw. Gruppentagebücher
· Notwendige Unterlagen zur medizinischen Versorgung von Kindern                                        (z.B. Einwilligung der Personensorgeberechtigten zur Medikamentengabe, ärztliche  Verordnungen, Dokumentation der Medikamentengabe)
· Unfallmeldungen an die Unfallversicherung
· Entwicklungs- und Bildungsdokumentation so lange das Kind die Einrichtung besucht
· Aufzeichnung zur Qualitätsentwicklung und – sicherungsmaßnahmen entsprechend der Pädagogischen Konzeption
· Vereinbarung nach § 8a SGB VII sowie Protokoll zu allen durchgeführten Gefährdungs- Einschätzungen sowie Meldung an das örtlich zuständige Jugendamt
· Dokumentation der Vorlage von schriftlichen Nachweisen vor der Aufnahme eines Kindes Bzgl. einer ärztlichen Beratung zum Impfschutz des Kindes sowie ggfs. Erforderliche Meldungen an das Gesundheitsamt (§ 34 Abs. 10 a IfSG)
· Hygienepläne nach § 36 IfSG
· vorliegende Prüfberichte anderer Behörden (z.B. Unfallkasse, TÜV, Gesundheitsamt)
· Dokumentation Elternmitwirkung in der Kindertageseinrichtung nach § 10 KiBiz
· Dokumentation der Pflege- und Wickelsituation sowie Führung eines Verbandbuchs

Im FB III50 werden zusätzlich folgende Unterlagen aufbewahrt:
· Betriebserlaubnisse 
· Pädagogische Konzepte
· Konzept zum Schutz vor Gewalt (Schutzkonzept)
· erweiterte Führungszeugnisse für Vorlesepaten
· Belegungspläne (Netgo)
· Meldungen nach § 47 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 SGB VIII, einschließlich entsprechender Unterlagen/ Protokolle
· Unterlagen über öffentliche Förderungen (Zuschussanträge, Bewilligungsbescheide, Verwendungsnachweise der zugrundeliegenden Belege)
· Aufzeichnungen zu allen Einnahmen und Ausgaben einschließlich der Buchungsbelege (z.B. Quittungen, Rechnungen usw.)
· Unterlagen zu den Betriebskostenbestandteilen
· Schriftverkehr
Im FB I werden Dienstanweisungen aufbewahrt.

Im FB V werden Personalbögen, Dienstpläne (Aida), Lohnabrechnungen sowie
Unterlagen zur Bewertung der fachlichen und persönlichen Eignung des Personals
(z.B. Prüfungsunterlagen zu aufgabenspezifischen Ausbildungsnachweisen und erweiterte Führungszeugnisse nach § 30 Abs. 5 und § 30 a Abs. 1 des Bundeszentralregistergesetzes (BZRG) aufbewahrt.
Ebenso Prüfberichte (z.B. Unfallkasse, TÜV, Gesundheitsamt).

Im FB IV/64 werden Unterlagen zu räumlichen Voraussetzungen und Unterlagen größerer Instandhaltungsmaßnahmen aufbewahrt.

Im FB II wird die Übersicht über Grund- und Kapitalvermögen aufbewahrt.
Ebenso die Kontoauszüge, Anweisungen Spendenbescheinigungen und Inventarlisten.
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Hilfe zur Dokumentation und Reflexion in Kindertageseinrichtungen
Wenn ein Kind andere verletzt, sind Fachkräfte gefordert, die Situation zu bewerten. Kommt es bei einem bestimmten Kind auffallend häufig zu Verhaltensweisen, bei denen andere Kinder Schaden nehmen, oder sind die Übergriffe besonders gefährlich (beißen, würgen, traktieren mit Gegenständen, sexualisierte Übergriffe, …) dann kann von fremdgefährdendem Verhalten gesprochen werden. Fremdgefährdendes Verhalten zieht häufig eine komplexe Dynamik nach sich, die es erforderlich macht, besonnen und vielschichtig zu reagieren.       
Wichtige Fragen sind u. a.:
Wie können die anderen Kinder geschützt werden? In welcher Weise werden Eltern über den Sachverhalt informiert? 
Wie stellt sich das pädagogische Team gemeinsam auf? In welcher Weise werden Fachberatung und Träger einbezogen? Wichtig ist aber auch die Frage, wie das betreffende Kind geschützt und unterstützt werden kann. Welche Empfehlungen können den Eltern gegeben werden? Welche Stellen vor
Ort können das Kind und die Familie unterstützen?
Um von Seiten der Kindertageseinrichtung besonnen und angemessen mit fremdgefährdenden Situationen umgehen zu können, ist es hilfreich, genau zu beobachten und Vorfälle gründlich zu dokumentieren.
Die folgenden Fragen und die Tabelle verstehen sich als Reflexionshilfen im Prozess. Es sind keine Entwicklungsdiagnostiken.










Allgemeine Ersteinschätzung
Fragen zu fremdgefährdendem Verhalten
· Welche fremdgefährdenden Verhaltensweisen zeigt das Kind?
· Wem gegenüber zeigt das Kind diese Verhaltensweisen? Sind alle anderen Kinder betroffen oder nur bestimmte? Werden die Verhaltensweisen auch gegenüber Erwachsenen gezeigt?
· Wie häufig treten fremdgefährdende Verhaltensweisen auf?
· Welche Situationen und/oder Gefühlslagen des Kindes sind den fremdgefährdenden Verhaltensweisen vorausgegangen?
· Welche Situationen und/oder Gefühlslagen entstehen nach den fremdgefährdenden Verhaltensweisen?
· Wie reagiert das Kind auf Interventionen?

Fragen zum prosozialem Verhalten
· Welche prosozialen Verhaltensweisen zeigt das Kind?
· Gegenüber wem zeigt das Kind prosoziale Verhaltensweisen?
· Wie häufig treten prosoziale Verhaltensweisen auf?
· Welche Situationen gehen den prosozialen Verhaltensweisen voraus?
· Welche Situationen und/oder Gefühlslagen entstehen nach den prosozialen Verhaltensweisen?
· Welches Feedback erhält das Kind bei prosozialen Verhaltensweisen?

Fragen zum Kind und seiner Rolle in der Gruppe
· Welchen Ruf hat das Kind (bei anderen Kindern, bei den Eltern anderer Kinder, im pädagogischen Team)?
· Wer hat in der Kita den positivsten Kontakt zu dem Kind? Was macht diese Beziehung aus?
· Wird das Kind auch in Situationen beschuldigt, auf die es nachweislich keinen Einfluss hatte?

Ergänzende Fragen zum Kind und seinem Umfeld
· Wer ist dem Kind wichtig?
· In welcher Weise weist das Kind auf seine Wünsche und Bedürfnisse hin?
· Welche Wünsche und Bedürfnisse zeigt das Kind?
· Auf welche Angebote im Alltag reagiert das Kind positiv?


Dokumentation fremdgefährdender Verhaltensweisen
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